
Seit dem 1. Januar 2005 gilt in
Deutschland das Zuwanderungsge-
setz. Das Gesetzeswerk erstreckt
sich in seiner Gesamtheit über 60
Seiten und beinhaltet neue Geset-
ze und zahlreiche Rechtsänderun-
gen. Das Zuwanderungsgesetz trägt
den Titel „Gesetz zur Steuerung
und Begrenzung der Zuwanderung
und zur Regelung des Aufenthalts
und der Integration von Unions-
bürgern und Ausländern“.
Damit untermauert der Gesetzgeber
die Tatsache, dass Deutschland
schon seit langem ein Einwande-
rungsland ist. Die aktuelle Rechts-
lage bildet die Grundlage dafür,
dass Zuwanderung künftig unter
Berücksichtigung der Aufnahme-
und Integrationsfähigkeit sowie der

wirtschaftlichen und arbeitsmarkt-
politischen Gegebenheiten gestal-
tet werden kann.

Trennung aufgehoben

Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
ersetzt das bisherige Ausländerge-
setz (AuslG) und regelt Aufenthalt,
Integration und Erwerbstätigkeit
von Ausländern im Bundesgebiet.
Ausgenommen hiervon sind Uni-
onsbürger, die Staatsbürger der
EWR-Staaten und deren Familien-
angehörige. Ihre Rechtsstellung ist
im Freizügigkeitsgesetz geregelt.
Neu ist, dass die Aufenthalts- und
die Arbeitsgenehmigung nicht
mehr getrennt beantragt und erteilt
werden. Mit der Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis wird gleichzeitig
die Arbeitsaufnahme geregelt. 
Die zustimmungsfreie Beschäfti-
gung von Ausländern, die aus dem
Ausland neu einreisen, ist in der
Beschäftigungsverordnung §2 bis
§16 geregelt. Sie spiegelt im We-
sentlichen die Regelungen der An-
werberstoppausnahmeverordung
(ASAV) wieder. Eine Zustim-

mungserfordernis zur Arbeitsge-
nehmigung für diese Tätigkeitsfel-
der erteilt die ZAV, die Zenralstelle
für Arbeitsvermittlung.
Das Vorabzustimmungsverfahren
gemäß § 31 Absatz 3 der Aufent-
haltsverordnung (AufenthV) regelt
ein neues Verfahren bei der Neu-
einreise von visumspflichtigen Staa-
ten. Es dient dazu, den langwierigen
Visumsprozess zu vereinfachen.
Die Vorabzustimmung wird bei der
zuständigen Ausländerbehörde be-
antragt. Die Ausländerbehörde
prüft die aufenthaltsrechtlichen Fra-
gen und holt bei dem zuständigen
Arbeitsamt die Zustimmung zur
Beschäftigung ein. Fallen die Ar-
beitsmarktprüfung und die aufent-
haltsrechtlichen Voraussetzungen
positiv aus, dann erteilt die Auslän-
derbehörde die Vorabzustimmung
und unterrichtet die zuständige
deutsche Botschaft in dem jeweili-
gen Land. Der Mitarbeiter kann
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Geregelte Zuwanderung

Die Formalitäten für 
ausländische Mitarbeiter haben
sich in wesentlichen Punkten
geändert. Grund ist das neue 
Zuwanderungsgesetz. 

Stichwörter in diesem Beitrag

y Einwanderungsland
y Erwerbstätigkeit
y Freizügigkeit 
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dann vor Ort entsprechend sein Vi-
sum abholen.
Staatsangehörige von Australien,
Israel, Japan, Kanada, Neuseeland
und den USA sind von der Visums-
pflicht befreit und können direkt in
die Bundesrepublik einreisen. Bin-
nen einer Frist von drei Monaten
nach Einreisetag, muss bei der zu-
ständigen Ausländerbehörde die
Aufenthaltsgenehmigung beantragt
werden. Die Zuständigkeit der Aus-
länderbehörde bei der Beantragung
der jeweiligen Aufenthaltsgeneh-
migung richtet sich nach dem poli-
zeilichen Wohnsitz des jeweiligen
Mitarbeiters

Freizügigkeit für Europäer

Das Freizügigkeitsgesetz regelt ent-
sprechend der europarechtlichen
Vorgaben die Einreise und den Auf-
enthalt von Staatsbürgern der Eu-
ropäischen Union (Belgien, Däne-

mark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Groß-
britannien, Irland, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Österreich, Por-
tugal, Schweden, Spanien) und der
EWR-Staaten (Norwegen, Island,
Liechtenstein).
Das Freizügigkeitsgesetz unter-
scheidet zwischen den Freizügig-
keitsberechtigten und anderen Uni-
onsbürgern. Dabei werden die frei-
zügigkeitsberechtigten Unionsbür-
ger weitgehend den deutschen
Staatsbürgern gleichgestellt. Zu den
Unionsbürgern mit Freizügigkeits-
recht zählen:
• Arbeitnehmer, Arbeitssuchende

und Personen, die zur Berufsaus-
bildung einreisen

• Niedergelassene selbstständige
Erwerbstätige

• Selbstständige Erbringer von Leis-
tungen ohne Niederlassung

• Empfänger von Dienstleistungen
• Nicht erwerbstätige Unionsbürger,

wenn sie über ausreichenden Kran-
kenversicherungsschutz und aus-
reichende Existenzmittel verfügen

• Familienangehörige der freizügig-
keitsberechtigten Unionsbürger.

Schweizer Staatsbürger bedürfen
nach den neuen Gesetzesregelun-
gen auch weiterhin einer Aufent-
haltsgenehmigung. Sie sind jedoch
seit dem 1. Juni 2001 von der Ar-
beitsgenehmigungspflicht befreit
und in diesem Bereich somit den
EU-Bürgern gleichgestellt.
Für die Staatsangehörigen der Bei-
trittsstaaten Tschechische Republik,
Polen, Estland, Lettland, Litauen,
Ungarn sowie Slowenien und die
Slowakei gelten derzeit noch ab-
weichende Regelungen. Für sie
muss nach wie vor eine Arbeitsge-
nehmigung beantragt werden. Die-
ser Antrag auf Arbeitsgenehmigung
wird auch, wie bisher, von der Bun-
desagentur für Arbeit bearbeitet
und fällt damit nicht unter die Neu-
regelungen, nämlich der Beantra-
gung der Arbeitserlaubnis bei der
Ausländerbehörde.
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Internet-Tipp

Ab 1. Januar 2005 werden die Ar-
beitsgenehmigungen für die im Auf-
enthaltsgesetz geregelten Nationalitä-
ten bei der zuständigen Ausländer-
behörde beantragt. Die Zuständigkeit
der Ausländerbehörde richtet sich bei
der Beantragung der Arbeitsgenehmi-
gung nach dem Betriebssitz des Ar-
beitgebers. 
Achtung: Die Zuständigkeit der Aus-
länderbehörde bei der Beantragung der
jeweiligen Aufenthaltsgenehmigung
richtet sich nach dem polizeilichen
Wohnsitz des jeweiligen Mitarbeiters.

Ab 1. Januar 2005 werden die Ar-
beitsgenehmigungsanträge für die  zu-
stimmungsfreien Beschäftigungen von
der zuständigen Ausländerbehörde an-
genommen und entsprechend mit und
über die ZAV koordiniert. Freizügig-
keitsberechtigte Unionsbürger sind
von der Aufenthaltstitelpflicht befreit
und benötigen künftig keine Aufent-
haltsgenehmigung mehr. Über das
Aufenthaltsrecht stellt die Behörde im
Zuge der polizeilichen Meldung eine
Bescheinigung aus. Aufenthaltsge-
nehmigungen, die vor dem 1. Januar
2005 ausgestellt wurden, haben auch
weiterhin Ihre Gültigkeit gemäß der in
der Aufenthaltsgenehmigung ver-
merkten Fristen. 

Praxis-Tipps
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